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F R A G E N A N E I N E N F I N A N Z P L A N E R

Je näher die Pensionierung rückt, desto
wichtiger werden Fragen rund um die
Themen Altersvorsorge, Steuern und An-
lagen. Hier eine Zusammenstellung häufiger
Fragen aus der Praxis eines Finanzplaners.

Lohnt sich für mich der Vorbe-
zug der AHV-Rente?
Für jene, die nach der vorzeiti-
gen Pensionierung die Einkom-
menslücke anderweitig über-
brücken können, drängt sich ein
Vorbezug nicht auf. Die Renten-
kürzung pro Vorbezugsjahr von
6,8 Prozent ist doch relativ hoch.
Eine Ausnahme sind aber Frau-
en bis Jahrgang 1947 – hier ist der
Vorbezug in der Regel empfeh-
lenswert, da die Rente pro Vor-
bezugsjahr nur um 3,4 Prozent
gekürzt wird.

Muss ich nach einer Frühpen-
sionierung weiterhin AHV-Bei-
träge bezahlen?
Ja, die AHV-Beitragspflicht gilt
bis zum ordentlichen Rentenal-
ter (Männer 65 / Frauen 64). Dies
gilt selbst dann, wenn die AHV-
Rente vorbezogen wird. Die Bei-
tragshöhe bemisst sich nach
dem bereits laufenden Renten-
einkommen und dem Vermö-
gen. Der Mindestbeitrag liegt bei
jährlich 445 Franken, der Maxi-
malbeitrag bei 10 100 Franken.

Kann ich von der Pensionskas-
se verlangen, dass sie mir zum
Zeitpunkt der Pensionierung
das gesamte angesparte Kapital
auszahlt?
Nein, der Rechtsanspruch ge-
mäss BVG beschränkt sich auf
25 Prozent der vorhandenen Al-
tersleistung. Obwohl der Trend
klar Richtung freier Wahl zwi-
schen Rente und Kapital geht,
haben viele Pensionskassen Re-
gelungen, die die Höhe des Kapi-
talbezugs einschränken. Auch in
Bezug auf die Anmeldefrist für
den Kapitalbezug sind die Vor-
schriften der Kassen sehr unter-
schiedlich. Von gar keiner Frist

bis hin zu drei Jahren findet man
alles. Massgebend ist das Regle-
ment der Pensionskasse.

Kann ich mein Säule-3a-Gut-
haben für einen Einkauf in die
Pensionskasse verwenden?
Ja, sofern ein entsprechendes
Einkaufspotenzial bei der Pen-
sionskasse vorhanden ist. Es
handelt sich dabei aber nicht um
einen steuerlich abzugsfähigen
Einkauf, sondern um einen steu-
erneutralen Vorgang. Ein Trans-
fer von Kapital der Pensionskas-
se in die Säule 3a ist hingegen
nicht möglich.

Ab welchem Alter kann ich
über mein Säule-3a-Konto ver-
fügen?
Der Bezugszeitraum ist für Män-
ner von 60 bis 65, für Frauen von
59 bis 64. Wer auch nach Er-
reichen des AHV-Alters noch er-
werbstätig ist, kann den Bezug
der Säule 3a noch maximal fünf
Jahre aufschieben. In diesem
Fall sind auch weiterhin steuer-
lich abzugsfähige Einzahlungen
möglich.

Wir haben geerbt: Sollen wir
die Hypothek weiter amorti-
sieren?
Das ist eine Frage der Alternati-
ven. Wenn die Alternative das
Sparkonto ist, macht die Amor-
tisation viel Sinn. Der Sparzins,
den man von der Bank erhält, ist
wesentlich tiefer als jener, den
man für die Hypothek bezahlen
muss. Wenn Sie hingegen in Ak-
tien oder Aktienfonds investie-
ren, ist die Chance gross, dass
auf lange Sicht die Anlage at-
traktiver ist als die Rückzahlung
der Hypothek. Schuldzinsen
können Sie vom steuerbaren

Einkommen abziehen. Kurs-
gewinne auf den Aktien sind
steuerfrei. Nebst rechnerischen
Überlegungen sind weiche Fak-
toren genauso wichtig. Für viele
ist eine tiefe Hypothekarbelas-
tung auf dem Wohneigentum
Lebensqualität und gibt ein Ge-
fühl von Sicherheit. Im Zweifels-
fall gilt: das eine (amortisieren)
tun, und das andere (anlegen)
nicht lassen.

Wie hoch sind die Steuern zum
Zeitpunkt der Auszahlung von
Vorsorgekapital (Pensionskas-
se und Säule 3a)?
Das Kapital wird zum Zeitpunkt
der Auszahlung getrennt vom
übrigen Einkommen zu einem
reduzierten Satz besteuert. Die
Kapitalsteuer beträgt durch-
schnittlich etwa 6 bis 8 Prozent
und ist vom Wohnort und der
Höhe der Auszahlung abhängig.

Der Satz bei Auszahlungen aus
der Pensionskasse liegt durch-
schnittlich bei rund 10 Prozent,
da meist höhere Beträge zur
Auszahlung kommen. Eine 3a-
Auszahlung sollte nicht im sel-
ben Jahr wie die Kapitalleistung
einer Pensionskasse anfallen.
Sonst werden die Auszahlungen
für die Satzbestimmung zusam-
mengerechnet.

Die Bankenkrise macht uns
Sorgen. Was passiert mit unse-
ren Wertschriften, wenn die
Bank Konkurs anmeldet?
Wertschriften wie Aktien, Obli-
gationen oder Fondsanteile fal-
len bei einem Konkurs der De-
potbank nicht in die Liquida-
tionsmasse. Diese Sicherheit ei-
nes Wertschriftendepots ist aber
nur eine vermeintliche, wenn
sich im Depot strukturierte Pro-
dukte befinden, die von der De-

potbank selber ausgegeben wur-
den. Die fristgerechte Rückzah-
lung der Anlage setzt hier, wie
bei einer Obligation, die Zah-
lungsfähigkeit des Emittenten
voraus. Markus Glauser
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Die Squeezebox von Logitech
holt drahtlos die Musik aus dem
PC und verbindet die Wohnstube
mit Tausenden von Radiostatio-
nen. Das Produkt besteht aus
einem kleinen Empfänger, der
drahtlos oder über ein LAN-Kabel
mit dem Heimnetz und dem In-
ternet verbunden wird. Die Bedie-
nung erfolgt über eine Fernbedie-
nung mit einem Farbdisplay und
einem Scrollrad. Mit der Fernbe-
dienung können nun die Musik-
sammlung oder die zahlreichen
Internetradios auch bei ausge-
schaltetem PC durchforstet wer-
den. Preis: 599 Franken. nb
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Musik aus
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F I N A N Z P L A N U N G

Gute Planung ist alles
Wichtig ist: Zuerst seriös pla-
nen, dann Finanzprodukte (z.B.
Anlagefonds oder Lebensversi-
cherungen) kaufen. In einem
ersten Schritt gilt es, sich über
die persönlichen Ziele, die aktu-
elle Vermögenssituation und
nicht zuletzt auch über die eige-
ne Risikobereitschaft im Klaren
zu werden. Dann ist unter Be-
rücksichtigung von steuerli-
chen und anlagetechnischen

Gesichtspunkten ein Finanz-
plan zu erarbeiten.
Erst am Schluss stellt sich die
Frage, welche Finanzprodukte
für die Umsetzung der eigenen
Strategie geeignet sind und
welche Banken und Versiche-
rungen die attraktivsten Ange-
bote unterbreiten. Ein struktu-
riertes Vorgehen macht sich in
dieser komplexen Materie be-
zahlt. mag

In der Schweiz gibt es rund 11 000 ge-
meinnützige Stiftungen, mehr als 90 Pro-
zent davon sind von Privatpersonen ge-
gründet. Bei der Gründung einer Stiftung
steht der Wunsch im Vordergrund, sich
über das gewöhnliche Mass hinaus für
eine Sache zu engagieren.

Soziales, Forschung, Kunst und Um-
weltschutz
Die Stiftungsfreiheit ist im Gesetz veran-
kert. Sie bedeutet, dass eine Stiftung
im Rahmen des Stiftungsrechtes ihren
Zweck und ihre Organisationsform nach
Belieben gestalten kann. Die meisten
Stiftungen engagieren sich im sozialen
Bereich. Forschung, Kunst und Umwelt-
schutz sind weitere wichtige Stiftungs-
themen. Die Stiftungsfreiheit ermög-

licht grösstmögliche Spezialisierungen
auch auf Randthemen.

Stiftungsvermögen oft zu klein
Das Gesetz schreibt keine Mindestgrösse
für das Stiftungsvermögen vor. Die eidge-
nössische Stiftungsaufsicht sieht jedoch
in der Praxis ein Anfangsvermögen von
mindestens 50 000 Franken vor. Das Ver-
mögen kann sich aus einer Bareinlage,
Wertpapieren, Immobilien, Kunstgegen-
ständen oder aus anderen wertvollen Ob-
jekten zusammensetzen. Wer eine Stif-
tung gründen möchte, muss sich darüber
im Klaren sein, dass 50 000 Franken wenig
sind, um etwas auszurichten! Bei einem
kleinen Stiftungsvermögen sollte geprüft
werden, ob zu dem gewählten Thema
nicht vielleicht bereits eine gute Stiftung
besteht, bei der man sich finanziell und

persönlich engagieren kann. Es ist eine
Tatsache, dass viele Kleinststiftungen
einsam für ihre Sache kämpfen, statt sich
zusammenzutun. Gemeinsam liesse sich
mehr erreichen!

Stiftung auf Dauer oder auf Zeit?
Eine gemeinnützige Stiftung ist mit dem
Eintrag ins Handelsregister gegründet.
Wichtigste Voraussetzung für die Grün-
dung ist neben einem ausreichenden
Stiftungsvermögen der eindeutig um-
schriebene Stiftungszweck. Klarheit
braucht es auch, ob die Stiftung auf Zeit
oder dauerhaft bestehen soll. Die meis-
ten Stiftungen werden dauerhaft gegrün-
det. Da die Aktivität vieler Stiftungen
vom persönlichen Engagement des Stif-
ters abhängt und dieses nicht über sein
Lebensende hinausreichen kann, ver-

dient dieser Punkt Aufmerksamkeit. Eine
Stiftung auf Zeit mit Verbrauch des Stif-
tungsvermögens ist oft sinnvoller, als es
auf den ersten Blick scheinen mag. Mehr
Mittel fliessen innerhalb kürzerer Zeit ih-
rem Bestimmungszweck zu. Der Projekt-
charakter einer zeitlich begrenzten Stif-
tung fördert die Umsetzungsgeschwin-
digkeit, Effizienz und Wirksamkeit. Zu-
dem besteht ein Zwang, rechtzeitig eine
Lösung für die Zeit danach zu finden,
neue Kräfte einzubinden und neue Mittel
zu mobilisieren. Zu viele Stiftungen dö-
sen nach dem Erlöschen des Stifterenga-
gements Jahrzehnte vor sich hin, ohne
dass das in ihnen gebundene Kapital effi-
zient seinem Bestimmungszweck zuge-
führt werden kann.
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Frauen sollen Rente vorbeziehen

Eine neue Stiftung gründen

Wenn es ums Thema Altersvorsorge geht, lohnt sich ein Gespräch mit einem Finanzberater. colourbox
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